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Aufruf
Die alliierte Militärbehörde übernimmt; den

Oberbefehl im Lande. Sie verlangt von allen
den strengsten Gehorsam.

Die Gesetze und Verordnungen, die bei Beginn
der Besetzung in Kraft waren, werden durch uns
gewährleistet, soweit sie unsere Sicherhüt nicht
gefährden.

Unter der Aufsicht und der Leitung delr Mili¬
tärbehörden werden die öffentlichen Verwaltungen
aufgefordert, in Tätigkeit zu bleiben.

Die Staats - und Kommunalbeamten sind ver¬
pflichtet und angehalten, die ihnen übertragenen
Aemter gewissenhaft und in ehrlicher Weise auszu¬
üben; die Gerichte werden weiter Recht sprechen.

Die Einwohner haben . sich jeher feindseligen
Handlung, sei es in Wort oder Tat , gegenüber
den alliierten Behörden zu enthalten. Sie sind
«- -pflichtet, den gesetzmäßig  auiVrjfc '»iiw3Pe«
tzuisitronen Folge zu leisten.

Jeder , der eines Verbrechens oder eines Ver¬
gehens überführt wird, sei er Urheber oder Mit¬
schuldiger, wird sofort verhaftet und vor ein
Kriegsgericht gestellt.

Jedes Vergehen gegen die der Bevölkerung
bekanntgegebenen Erlasse, sowie jede Gehorsams-
Verweigerung werdR streng bestraft.
* Die Besetzung des Landes durch die alliierten
Armeen wird durch diesen Aufruf sestgelegt; er
bestimmt für jeden seine Pflicht, die darin besteht,
an der Wicheraufnahme her örtlchen Verkehrs¬
verhältnisse mit Tatkraft, Ruhe und Disziplin
mitzuwirken: möge ein jeder sch eifrig daran
beteiligen.

Le MarSchal de France,
Höchstkommandierender der Alliierten Armeen.

Food.

Polizei-Verordnung.
Artikel 1. Nachstehende Verordnung gilt für bas

Gebiet der Armee. Sie ist in den Gemeinden in
Kraft , in denen sie angeschlagen ist.

Artikel 2. Die deutschen öffentlichen Beamten
üben das ihnen anvertraute Amt weiter aus.
Sie versehen die Verwaltung oer besetzten Ge¬
biete unter der Leitung und der Kontrolle der
französischen Militärbehörden.

Aufenthaltserklärung.
Artikel 3. Jede Person über 12 (zwölf) Jahre,

die sich nach dem 1. August 1914 im Armee¬
gebiete niedergelassen hat , oder die nicht ge-«
wohnlich in demselben wohnhaft ist, hat inner ««
halb 2 Tagen st nach dem Anschlag oieser Ver¬
ordnung mit Legitimationspapieren und allen
Urkunden, die ihren Aufenthalt in der Gemeinde
rechtfertigen , persönlich auf dem Bürgermeister¬
amt zu erscheinen.

Artikel 4 . Innerhalb 5 Tagen st nach Anschlag
dieser Verordnung haben die mehr als 12 Jahre
alten Einwohner , die vor dem 1. August 1914
ln dem Armeegebiet ansässig waren , eine Aufent-
haltserklärung für sich, ihre Kinder, ihre Dienst->»-
st In größeren Städten kann der Platzkommandank

Sie ftir di« Aufenthaltserklärung festgesetzten Fristen
verlängern, wenn dies notwendig ist, um di« Namen»,
eintragung am Bürgermeisteramt auBzusühnen.

boten , ihre Verwandten und ulke anderen Per
sonen, die mit ihnen unter oemselben Dach
wohnen, bei dem Bürgermeisteramt abzugeber

Artikel 5. Jede Person über 12 Jayre muß ein
Legittmationskarte habeit. Die von der Militär
vehvrde bescheinigte Unterschrift des Bürger
mersters wird auf die Legittmationskarte ode
Aufenthaltserlaubnisse , die bereits im Besitz
der Emwohner wären , beigefügt , und war nad
Feststellung ihrer Identität und Anerkennum

. mrer Eigenschaft als Einwohner der Gemeinde
Diejenigen, die keine Legitimationskarte besitzen
haben dw notigen Auskünfte zu erteilen , dami
ihnen eine solche in kürzester Frist ausgefertlgt werden kann.
Die Unterschrift der Militärbehörde wird tun

nach vorheriger Untersuchung gegeben.
^Eel 6, Das Verzeichnis der Personen, ' di,

ihre Aufenthaltserklärung abgegeben haben
wird nötigenfalls von dem Bürgermeister untei
?einer Verantwortung vervollständigt und de-
Militärbehörde zur Verfügung gestellt.

Artikel 7. Einwohner , die persönlich oder durch
Gerüchte Kenntnis hätten:
1. daß Leute den Vorschriften der Artikel 3

und 4 nicht nachgekommen seien,
2. von versteckten, verwundeten oder kranken

^ ^ ^ rp-ê sol.en, die in dem Armeeqebiet zu«
ruckgeblieben wären , haben solche sofort bei
der Militärbehörde anziizeigen.

Verkehr. * «
Artikel 8 . Niemand darf das Armeegebiek be¬

treten oder verlassen, ohne Erlaubnis des die
Armee kommandierenden Generals

klrtikel 9. a) Innerhalb der Gemeinde
ist der Verkehr zu Fuß frei von 6 Uhr bis
20 Uhr. Er ist abseits der Straßen untersagt,
wenn es sich nicht um landwirtschaftliche Ar¬
beiten handelt.
d) Außerhalb der Gemeinde  darf nie¬

mand ohne schriftliche Erlaubnis verkehren.
Um am Tage zu Fuß , mit Fahrrad , zu

Pferd , mit Pferdewagen  verkehren zu
dürfen , muß jedermann mit einem von der Orts-
Militärbehörde ausgefertigten Begleitschein ver¬
sehen sein. Um her Eisenbahn , im Auto¬
mobil , mit Motorrad  zu verkehren, ist
eine spezielle Erlaubnis von dem die Arniee
kommandierenden General einzuholen.

klrtikel 19 . N acht s ist jeder Verkehr  grund¬
sätzlich zwischen 20—6 Uhr untersagt . Jedoch
können diese Stunden den Notwendigkeiten der
wirtschaftlichen Verhältnisse entsprechend, von
der Orts -Militärbehörde auf Antrag der Kom-
munalverbande abgeändert werden.
Die öffentliche Zeit ist die französische Zeit.

Versammlungen.
klrtikel 11 . Jede Anhäufung ist verboten,
klrtikel 12 . Keine Vereinigung, keine Vorstel-

lung , keine Versammlung irgend welcher Art
darf ohne Erlaubnis der Orts -Militärbehörde
und ohne vorherige Vorlegung und beglaubigte
Annahme durch dieselbe des Programms statt-
finden. i , ,

Presse.
klrtikel 13 . Keine Zeitung, kein Buch, keine

Broschüre, kein Plakat , keine Notiz darf
gedruckt, veröffentlicht oder verteilt werden,
ohne Erlaubnis des die Armee oder des Armee¬
korps kommandierenden Generals . Ein Exemplar
jeder Druckschrift dieser Art muß der Behörde,
welche die Erlaubnis zur Veröffentlichung er¬
teilt hat, übergeben werden,

klrtikel 14 . Nur die mit einer schriftlichen Er¬
laubnis der Orts -Militärbehörde versehenen
Personen dürfen an öffentlichen und Privat¬
plätzen den Hausierer- oder Zeitungsträgerberuf,
mit Büchern, Zeitungen , Broschüren, Zeichnun¬
gen, Notizen ausüben . -

Diese Erlaubnis kann zu jeder Zeit zurückge¬
zogen werden.

klrtikel 15 . Jeder, der schriftlich oder münd¬
lich falsche Nachrichten oder solche, welche die
öffentliche Ordnung stören könnten, verbreitet,
wird strengstens bestraft.

Posl-, Telegraphen - « nv Telephontvese « .
klrtikel 16 . Bis auf weiteres müssen alle Briefe,

Korrespondenzen, Botschaften , Telegramme auf
dem Bürgermeisteramt abgegeben werden : in
größeren Städten an dem von dem Platzkom¬
mandanten bezeichneten Orte , um der Militär¬
behörde übergeben zu werden.
Die Beförderung von Miefen oder Botschaften

durch Privat - oder Militärpecsonen ist streng¬
stens untersagt.

klrtikel 17 . Der Gebrauch des Telephons ist
untersagt , ausgenommen mit spezieller Erlaub¬
nis des die Armee kommandierenden Generals
für die Bedürfnisse der Zivilverwaltung oder
auf Grund der Notwendigkeiten oer wirtschaft¬
lichen Verhältnisse.

klrtikel 18 . Alle Telephon- und Telegraphen¬
anlagen , unterirdische und oberirdische, draht-
lose Telegraphie , unterirdische Leitungen und
-.anal :,anonen , die nicht dem öffentlichen Tele¬
graphen - und Telephondienst der Zivilverwal-
tung unterstehen, sind anzumelden . Alle vor-
handenen Apparate müssen der Orts -Militär-
behörde innerhalb 3 Tagen nach Anschlag dieser
«Verordnung übergeben werden.

Brieftauben.
klrtikel 19 . Die Besitzer von Brieftauben haben

sofort ihren Schlag der Militärbehörde -u mel¬
den und ein Verzeichnis mit Beschreibung der
Tauben zu übergeben. Die Taubenschläge müs¬
sen Tag und Nacht offen bleiben. Die Tauben
dürfen nicht in einem Käfig oder in einem ge¬
schlossenen Verwahr gehalten werden. Fort¬
führung von lebenden Brieftauben oder gewöhn¬
lichen Tauben ist untersagt . Heimliche Tauben¬
schläge oder Taubendepvts müssen angezeigtwerden.

Waffen und Munition.
Artikel 2V. Der Verkauf und das Tragen von

Waffen und Munition sind untersagt . Die
Krregswaffen (Gewehre, Revolver , Maschinen¬
gewehre, Granaten usw.), die Jagdwasfen . die
scharfen Waffen, die Waffen aus Sammlungen
und die Munitionen müssen der Militärbehörde
innerhalb 2 Tagen nach Anschlaa dieser Ver¬
ordnung übergeben werden . Jeoe Person , die
direkt oder durch Hörensagen das Bestehen von
Depots von Waffen, Munitionen , militärischen
Ausrüstungsstücken oder Material kgnnt, muß
dies sofort bei der Orts -Militärbehörde zur Mel-
düng brmgen.

Requisitionen.
Artikel 21 . Die Requisitionen werden den fran-

zöslschen Gesetzen gemäß ausgeführt . Die streng¬
sten Strafen werden gegen alle Personen aus¬
gesprochen, welche versuchen würden , sich jeder
Reqmftiton von Gegenständen und von Dienstenzu entziehen.
Schnaps . Alkohol , Schankwirtschaften.

Artikel 22 . Verkauf, Beförderung und Angebot
von Schnaps oder geistigen Getränken sind un¬
tersagt . Dieses Verbot betrifft sowohl die Gv-
tränkehändler als die Privatleute.

ES wird keine Erlaubnis erteilt , neue Schank-
Wirtschaften zu eröffnen.
In diesem Verbot sind nicht eingeschlossen die

für Apotheken, Krankenhäuser und zu gewerb¬
lichen Zwecken bestimmten Alkohole.

Artikel 23 . Der Zutritt zu den Schanlwirtschaf-
ten, Kaffees und Restaurationen ist der Zivil-



BWötTerMg imferfag 'f von W Uhr ab bis
Die Militärpersonen jeden Dienstgrades können
diese Anstalten an .nachstehenden Stunden be¬
suchen : von 10.30 Uhr bis 13 Uhr und von

L 17 Uhr bis 20 Uhr . , , i . lj [, i

verschiedenes . ^
Artikel 24 . Alle Zivilisten haben bei jeder Qto*

legenheit und an jedem Orte gegenüber den Offi¬
zieren der französischen und alliierten Armeen
eine achtungsvolle Haltung anzunehmen . Der
Polizeidiener und die Agenten der öffentlichen
Gewalt sowie die Eisenbahnbeamten und Förster
haben die Offiziere zu grüßen.

Artikel 25 . Das Tragen und der Gebrauch pho<
tographischer Apparate ist ohne schriftliche Er¬
laubnis der Orts -Militärbehörde untersagt.

Artikel 26 . Das Läuten der Glocken und der Ge^
brauch von Huven (Sirenen ) werden von der
Orts -Militärbehörde geregelt.

Artikel 27 . Der örtlichen Militärbehörde sind
tu melden : Niederlagen von Akten oder zurück¬
gelassenen Dokumenten , die Brunnen oder
Borne , die verseucht sind .^und im allgemeinen
alle Tatsachen , deren Anzeige für die gute Ord¬
nung und die gute Verwaltung des Landes von
Nutzen ist.
Jeder , der überführt wird , daS Vorhandensein

einer Tatsache , welches er den Militärbehörden
hätte anzeigen müssen , verschwiegen zu haben,
wird strengstens bestraft.

Artikel 28 . Ohne WcksWk auf . üeMaßn ahmen.
welche später getroffen werden kvnne « (die Fest¬
setzung von Höchsthretse « »kW.), sind die Preise
aller zum Verkauf ausgestellten Waren sichtbar
anzuzeichnen und zwar in Franken und in Mark,
je nach der an dem Bürgermeisteramt angeschl «-

, genen Wertrechnung . . i
Strafen.

Artikel 29 . Bei Mutmaßung eines Verbrechens
> oder Vergehens , namentlich gegen di« Sicherheit

des Heeres , wird der Urheber der Uebertretung
verhaftet und vor ein Kriegsgericht gestellt . Die
Orts -Militärbehörde ist befähigt , Strafen bis zu
einem Jahre Zuchthaus und 1000 Franken Gell >-
sirafe . Ausweisung des UebertreterS , Schließung
der Handels - und Gewerbähäuser zu verhängen.
Berufung kann innerhalb 48 Stunden nach Be¬
kanntgabe der Strafe , bet der Militärbehörde,
die letztere verhängt hat , eingelegt werden.

Die Orts -Militärbehörde ist befugt , sämtliche
Maßnahmen zu ergreifen , die zur Durchführung
obiger Bestimmungen geeignet erscheinen.

Artikel 39 . Vorliegende Verordnung tritt sofort
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

, Den 1, Dezember 1918 . ' !
-fe  Der Kommandierende General
MD der Armee.

Anmerkung^  Unter OrtS -Militäcbehörd « ist
zu verstehen t die kommandierenden Generale,
die Divisionskommandeure , die Stadtkvmman-
danturen , di « Ortskommandanturen , die Kom¬
mandanturen und Etappenkommandanturan.

Rüdesheim , den 19. Dezember 1918.

sAuf Befehl des kommandierenden Generals der
Besatzungs -Truppen veröffentlicht.

Der Landrat.

Ministerium für Landwirtschaft.
Domänen und Forsten.

J .-Nr. 18. lä . 2984.

Es kommt noch fortgesetzt vor, daß örtliche
Arbeiter - unjb Soldatenräte in den Forstbetrieb
eigenmächtig eingreifen , die geregelte Jagdaus-
vbung der Forstbeamten und anderer Jagdberech¬
tigten unterbind ^ ' W selbst Treibjagden unter
Hinzuziehung zur Jagd unberechtigter Personen
Peranstalten.

Dieses Vorgehen verstößt gegen die Verord¬
nungen , die die Reichs- und Staalsregierung und
der Vollzugsrat des Arbeiter - und Soldatenrats
erlassen haben. Im Interesse der Volksernährung
und zur Vermeidung von Wildschäden ist bereits
angeordnet worden, daß alle Forstbehörden für
«inen verstärkten Abschuß des Wildes in geregel¬
ter Jagd Sorge tragen . ,

Glauben örtliche Arbeiter - und Soldatenräte
feststellen zu können, daß dieser Anordnung von
örtlichen Forstbehörden und sonstigen Jagdberech-
(tigten nicht hinreichend entsprochen wird , bann
müssen sie sich an die Regierungsbehörden ihres
Bezirks oder an die Zentralbehörden wegen Ab-
Dilfe wenden.

Eigenmächtiges Eingreifen in die Befugnisse
. der Forstbehörden und in die Befugnisse der

Jagdberechtigten muß unterbleiben,

Alle Jagdberechtigten weisen wir erneut dar¬
auf hin , daß die Sicherstellung unserer VolkSernäh-
«rng den erheblich stärkeren Abschuß d«S Wildest
dnagent » geboten erschein«» läßt.

Bekanntmachung.
Für Fortschafstmg von Heeresgnt aus zu rctn-

mettbem Gebiet können an Bereitwillige Prämien
bis zu 10°/° des Schätzungswertes des zu ber¬
genden Gutes für vollendete Bergung gezahlt
werden. ■ .

Stellt). GeneralhommandoXVIII. Armeekorps
Abt. Mob Nr. 156941__

Stellvertretendes Generalkommando.
XVIII. Armeekorps

Abt. Mob. Nr. 8391.
Doch immer sind weite Kreise der Bevölkerung

darüber beunruhigt , daß unter Umständen An¬
gehörige der Jahrgänge 189tz—1899 im vom
Feinde zu besetzenden und neutralen Gebiet inter¬
niert würden.

1. Demgegenüber wird nochmals darauf hin¬
gewiesen, daß jeder Wetztpflichtige — einerfei,
welchem Jahrgang er axgehört — nicht interniert
wird , wenn er einen ordnungsgemäßen Entlas¬
sungsschein hat.

Was unter einem solchen zu verstehen ist, ist!
des öfteren bekanntgegeben. ^
, 2 . Wehrpflichtige — wiederum ohne Rücksicht

darauf , welchem Jahrgang sie angehören , — die,
sei es wefl sie reklamiert oder sei es aus Gesund-
heitsjrücksichtm nie gedient haben, brauchen nach
Ansicht aller maßgebewun Stellen an sich schon
nicht zu befürchte» , interniert zu werden.

Um aber ganz sicher zu gehen und jeden Grund
zu derartigen Befürchtungen zu bcheben, sind die
.Bezirkskommandos bezw. im zu räumenden Gebiet
die Kontrollämter angewiesen, den Betreffenden
einen abgestempelten, unterschriebenen Paßvermerk
des Inhaltes auszustellen , daß sie nie Soldat
gewesen sind. f

Deshalb müssen sich alle in einer derartigen
Lage befindlichen Personen an ihr zuständiges
Bezirkskommando bezw. Kontrollamt melden.

Reichst die zur Verfügung stehende Zeit nicht
aus , sich noch an das Bezirkskomnmndo zu wenden,
so genügt letzten Endes auch «ine gleichlautende
ordnungsgemäß ausgefertigte und abgestempelte
Bescheinigung der zuständigen Ortsbehörde.

Frankfurt a> M „ dm 5. Dezember 1918, i
Jip Aufträge des Arbeiter - u . Soldatenrat .-S:

Das stellt». Generalkochmandio 18. A.-K.
Srendebach,

(Oberleutnant und Abteilungsdorstand.

Bekanntmachung.
Im Gemeindebezirk Hattenheim ist die Maul-

und Klauenseuche amtlich feftgestellt worden . Di«
erforderlichen Schutzmaßregeln sind getroffen.

Rüdesheim , dm 18. Dezember 1918.
; <; Der Landrat.

Bekanntmachung.
In der Gemeinde Lierschied ist die Maul - und

Klauenseuche ausgebrochen. Die erforderlichen
Schutzmaßregeln sind angeordnet.

Rüdesheim , dm 18. Dezember 1918.
' D« Landrat.

Bekanntmachung.
Im Eemeindebezirk Lorch ist die Maul - und

Klaumsmche amtlich sestgestellt worden. Di«
erforderlichen Schutzmaßcegel» sind getroffen.

Rüdesheim , den 18. Dezember 1918.
! Der Landtttr.

Bete , ukrainische u. ru sfische Kriegsgefangene
Der Abfchub der ukrainischen und russischen-

Kriegsgefangmen ist im Gange . Es sind deshalb
alle etwa im hiesigen Kreise noch befindlicher
russischen Kriegsgefangenm des Lagers Worms
und alle Kriegsgefangenm des Lagers Wetzlar
sofort nach dem ! Lager Wetzlar zu
bringen-

Auf ihren Arbeitsstellm dürfen nur solche ehe-i
rrljalige Gefangene verbleiben, die zwecks Einbür¬
gerung im Deutschen Reiche verbleibest: wollen
und bei der Zivilbehörde als „Ausländer " ge¬
meldet sind- Dieselben müssm im Besitz eines
Ausweises ihres Stam .mlagers  sein,
auf dem ausgesprochm ist, daß sie aus der Kriegs-
gefangmschaft entlassen sind.

Rüdesheim , dm l7 . Dezember l9l8.
iker Krettausschuß steS» heingaukreisc-.

Betr . Metallbeschlagnahmc . I
Di « Bekanntmachchungm über die Beschlag¬

nahme von Metallm sind aufgehoben. Des¬
gleichen die B̂estimmungen über die Beschlag¬
nahme von Leder, Häuten Fellen für das
besetzte Gebiet, Die Höchstpreise für Leder, Häute
unb Felle bleiben jHoch bestehen. > ■■i

Rüdesheim , dm 18. Dezember 1918.
fio ■retfatff&t! VK «fttwaoutrelfcl.

Die Herren Bürgermeister der Landgemeinden
mache ich darauf aufmerksam , daß gemäß dm
(Verfügungen vom 23 . Oktober 1890 II . Nr . 3 611
und 17. November 1912 II . Nr . 2 953 ein Ver¬
zeichnis der Rückstände bei der Gemeindekasse auf-
zustellm ist, dessen Vorlage ich bis zum 28. ds.
Mts . entgegensehe. Die GemeinderSchner sind an-
zühalten , wegen der Beitreibung der Reste das
Weitere ohne Verzug zu veranlasse, :.

iRüjdesherm, dm 20. Dezember 1918.
Der Landrat

als Vorsitzender des KieisauSMusieS.

Bezirksfleischstelle
für den Reg .-Bez . Wiesbaden.

E. B. 4743

Bekanntmachung.
vetr . Roßschlächtereigewerbe.
Auf Grund b-er Ausführungsanweisung vom

15. Juli 1918 zur Verordnung des Herrn Staats¬
sekretärs des Kriegsernährungsamtes vom 14.
Juni 1918 (R . G . Bl . S . 655 ), betreffend Ab¬
änderung der Bekanntmachung über Pferdefleisch
vom 13. Dezember 1916 (R . G . Bl . S - 1357)
wurdm von der Unterzeichneten Behörde folgmde
Personm und Stellm zum Handel innerhalb des
Regierungsbezirks Wiesbaden zugelassen: !

I . Zum Ankauf von Schlachtpferdm , rum Han¬
del mit Pferdefleisch und zum Betrieb des Roß-
schlächtereigewerbes:

.Philipp Jost , Eltville a . Rh .*)
II . Nur der An- und Verkauf von Schlachlj-

pferdm ist folgenden Personen gestattet:
1. Firma S . Kaufmann,  Frankfurt a . M.
2. Mbert Wolfs,  Frankfurt a. M . { '
3. Julius Michels,  Oberlahnstein . I
4. Hey mann Arvntal,  Nastätten-
5. Moses Josef,  Gemmerich . ( l
6. Jakob Kahn  Wwe ., Kettenbach. > [ ;
7. Isidor Bering  er , Limburg a . Lahn , {
8. Max Forst , Weilburg a. Lahn . !
Anderm als dm vorstehend Aufgezählten i»

die Ausübung der gmanntm Gewerbe und das
Jnserierm nach Schlachtpserdm und Pferdefleisch
verbotm . Die zugelassenen Persony : haben eine
Ausweiskarte erhalten , die mit ihrem Luhtbild
versehm sein muß und welche sie stets bei
sich zu führm und auf Verlangm vorzuzeigen
haben . Die Ausweiskarte ist auf jederzeitigyr
Widerruf ertellt . «

Frankfurt a . M ., den 11, Dezember 1918 . ,
Btsirkrsleischflelle für den Reg .-B«z. Wiesbaden.

*) Anmerkung: Hier find nur die für den Rhemgaukrei»
zugelassenenHändler aufgesührt.

ver Vorstand
der Landesversicherungsanstalt Hessen-Nassau.

T.-Nr. 366.
In unserem Invalid mheim Hofgeismar , da¬

für die Aufnahme von etwa 20 männliche «!
Rentmempfängern eingerichtet ist, die vorzugs¬
weise mit landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt
werden, sind zur Zeit einig« Plätze frei. Es wäre
uns dahex sehr erwünscht, wenn dortseits wieder¬
holt in geeigneter Weise — vielleicht durch di«
Gemeindebehörden , Krankenkassen, Auskunftsstellcn
oder durch die Kreisblätter a Al, jedoch ohne daß
uns Kisten erwachsen, — den Invaliden - und
MtersrmtenempsLngern hiervon Kenntnis gegeben
würde , mit der .Aufforderung , daß diejenigen
Rmtmempfänger , welche in das Jnvalidmheim
ausgenommen zu werden wünschen, ihre Auf¬
nahme alsbald  beantragen«

Zugleich sei bemerkt, daß die Ausnahme eines
Rentenempfängers in ein Jnvalidmheim von de»»!
Perzich : auf die Invaliden - oder Altersrente an¬
hängig ist. und daß in dem Jnvalidmheim in
Hofgeismar nur solche männliche Rentenempfänger,
der diesseitige, : Versicherungsanstalt ausgenommen
werden könnm , welche verträglich , nüchtern , ar¬
beitswillig und imstande sind', leichter« Arbeiten,
insbesondere Garten - und Feldarbeiten zu vev-
richten, und welche nicht an Tuberkulose^
Krebs - oder schweren Herzkrankheiten leiden.

/ j In Vertretung:
gez. Unterschrift.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, etwaig«
Anträge der Landesversicherungsanstalt «lSbaltz
einzureichen. f ; . !

Rüdesheim , dm v. Dezember 19(18. ' 1
' , Der Sandra«.

Vermischte Nachrichten.
: : Rüdeshrinp 20. Sept . DäS Postamt teil,

uns folgendes zur Veröffentlichung mit : Auf v «o
fehl d«S Herrn Stadtkommandanten ist der gesamt«
Telegraphm - und Fernsprechverkehr (auch DtÖto
vtzrkehr der Leflnehm « ) bis aas weitere» gesperrt.



Briespostseubungen ftttb nur nach Dtfett bc5' be¬
setzten Gebietes  zulässig . Briefe müssen
offen  aufgeliefert werden. Nähere Bestim¬
mungen weiten noch bekanntgegeben.

: : Rüdeshrnrtz 20. Dez. Mit dem gestrigen
Tage ist die französische (westeuropäische) Zeih
im Gebiete des Mainzer Brückenkopfes eingeführt
worden . Die Uhren wurden deshalb um t Stunde
zurückgestellt. Die Eisenbahnzüge verkehren nach
dem alten Fahrplan : man hat also nötig , eine
Stunde früher sich zur Bahn zu begehen, als
die Uhr nach« der neuen Zeit zeigt, wenn man
überhaupt Gelegenheit findet , zu verreisen , wozu
besonderer Ausweis erforderlich ist, der nur in
wirklich dringenden Fällen erteilt wird.

t- Rüderhetm, 20. Dez. Das Fleisch wird
morgen SamStag, den 21. Dezbr. wie folgt ver¬
kauft:

1. bei Job . Münch:
Bezirk 12 u. 13 von 3—9 Uhr vorm.

„ 1 n » -10 „ „
„ 2 u. 3 „ 10—11 „

4 . 11- 12 „ „
„ 5 u. 6 „ 1- 2 „ nachm.
„ 7 u. 8 „ 2—3 „ „
„ 9 „ 3 4 „ „
. 10 tu 11 „ 5- 6 „ „

t . bei Moritz Mo »S,  Oberstraße:
Bezirk 23 von 8—S Uhr vorm.

„ 24 u. 14 „ 9- 10 „ „
.. 15 „ 10- 11 „ . -

18 u. 17 „11 - 12 „ „
„ 18 u. 36 „ 1—2 „ nachm.
„ 19 ., 1- 8 „ ..
„ 20 u. 21 „ 3 4 „ »
„ 32 u. 25 „ 5- 6 ., „

ES entfallen 190 Gramm auf den Kopf Er¬
wachsener, Kinder die Hälfte, von der Karte
werden 10 Abschnitte abgetrennt. ES wird darauf
aufmerksam gemacht, daß die angegebenen Zeiten
genau eingehalten werden müssen.

Montag, den 23. Dez. erhalten frische Wurst:
1. bei Joh. Münch:

Bezirk 20 u. 21 von8—9 Uhr vorm.
„ 24 u. 25 „ 9- 10 „

3. bei Moritz MooS:
Bezirk 22 u. 23 von 8—9 Uhr vorm.

„ 26 u. 2 „ 9 - 10 .
ES entfallen 125 Gramm-auf den Kopf Er-

wachsen« , Kinder die Hälfte. Die Fleischkarte
ist vorzulegen und auf der Rückseite abzusteinpeln.

Ferner wird im „Münchhof" Pferdefleisch
ohne Markenzwang verkauft und zwar in unbe¬
grenzter Menge. Du» Pfund Brate.nfleisch kostet
60 Pfg., Kochfleisch 40 Pfg-, Knochen5 Pfg.
da» Pfund Im Laufe der nächsten Woche wird
die Fleischzuteilung sehr knupp weroen; e» em¬
pfiehlt sich daher, den Verbranch einzuschränken
und daS Fleisch haltbar aufzubewahren.

X küdeSheim, 20. Dez. Der Magistrat giebt
bekannt: SamStag, den 21. Dezember, werden
auf Zimmer4 der Bürgermeisterei Quittungen
über Karotten zum Preise von 18 Pfg. das
Pfund und gelbe Kohlrüben zu 7 Pfg. das Pfund
verabfolgt und zwar:

die BuchstabenA—D von 8—9 Uhr vorm.
. O- Z „ 9- 10 „ „
„ E - H . 10- 11 „ „
- J - N . 11- 12 „ „

Die Ausgabe der Karotten und Kohlraben erfolgt
im Rathaushofe. AbgezählteS Geld ist mitzu-
bringen.

— Aüdethrini , 19. Dez. Laut Bekanntmach¬
ung des Magistrat» wird am Montag, 23. dS.
MtS., vorm, von 9—11 Uhr Schwefel und
Kupfervitriol bei I . F. Goebel verausgabt,

— HtSdegtzri« , 19. Dez. Der Magistrat giebt
bekannt: E» wird darauf hingewiesen, daß di«
Verhandlungen zweck» Zuweisung weiterer Wein¬
zuckermengen erfolgreich waren und daß sonüch
auch für Mostgewichte von 65° Oechsle und
darüber der angemeldete Weinzucker noch zur Ver¬
teilung kommen wird. Bestimmte Anhaltspunkte
über die Höhe der Zuteilungen und über den
Zeitpunkt der Lieferungd»s WeinzuckerS können
erst später mitgeteilt werden.

--- MüdeStzetm, 20. Dez. Infolge der in¬
zwischen eingetretenen Verhältnisse kommt die in
der letzten Nummer uns. Bl. angezeigte außer-
geivöhnliche Paketannahme anläßlich des bevor¬
stehenden WeihnachtSfesteS nicht in Anwendung.

6 tztLdestzotm. 20. Dez. Der Vorstand de»
Eisenbahn Verkehrsamtes giebt im Anzeigenteil be¬
kannt, daß Anträge wegen Ueberweifung von
Wagen für dar rechtsrheinische Gebiet künftig an
daS Verkehrsamt in Wiesbaden zu richten sind.

— AndeShrim, 20. Dez. Die Bescherung in
der Kleinkinderschule findet am Sonntag, 22. ds.
MtS., nachmittags3 Uhr, in der gewohnten
Weife statt. Die Erlaubnis ist bei dem Etappen-
kommandante» nachgesucht.

: : RüdeSheinz, 20. De». Wir machen darauf
aufmerksam, daß die alten Bersicheruwgsmarken
nur noch bis zum 31. Dezember gegen neues
Marken bei den Postanstalten umigeranscht wer¬
den können.

RüdeSheim-, 20. Dez . Reichsbanknoten zu
1000 und zu 100 Mark werden demnächst aus¬
gegeben werden. Sie unterscheiden sich von den
am 21. April 1910 und 7. Februar 1908 heraus¬
gegebenen nur dadurch, daß die beiden Stempel
und die Nummern nebst Buchstabe anstatt in
roter in grüner Farbe gedruckt sind.

: : Rüdesheinp 20. Dez. Ueber die abgelieferten,
jedoch noch nicht eingeschmolzenen Glocken werden
seitens der Kriegsmetalk-Aktiengesellschaft genaue
Erhebungen angestellt und erhalten die in Betracht
kommenden Vorbesitzer zwecks Rückkaufs besondere
Angebote. Es ist deshalb zwecklos, wegen solcher
Glocken einzeln anzufragen . Derartige Anfragen

bleiben seitens der Kriegsmetall -Aktiengesellschast
unbeantwortet . ,

Bingen , 17. Dez. Ein immerhin interessanter
Fall ist der hier vorgekommene Diebstahl von
fünf Kühen aus den städtischen Stallungen . Die
Tiere sind spurlos verschwunden und bis jetzt
noch nicht aufzufinden gewesen. Es gibt Leute
hier , die behaupten , daß die gestohlenen Kühe
aus Bingen überhaupt nicht hinausgekommen
seien.

: : Wie vzan ein Paket nicht verpacken soll,
weiß ein Postbeamter recht drastisch darzustellen.
Seine Ratschläge zur Warnung wollen wir un¬
seren Lesern nicht vorenthalten . Er schreibt:
„Nimm einen alten Karton , der schon sechsmal
die Reise zwischen Titsewischken und Unterschön¬
mattenweg gemacht hat , entferne weder die alten
^Aufschriften, noch die Postaufgabenummern , packe
zuunterst eine Mandel Eier hinein,, lege darauf
einen Hammer von 5 Pfund Schwere , darauf 3
Glühbirnen und ein Glas mit Marmelade , dann
ein seidenes Kleid und obenauf zwei Gläser mit
Kunsthonig , deren Deckel schlecht schließen. Nimm
alten , mehrmals zusammengeknoteten Papierbind¬
faden und umschnüre den Karton vorsichtig ein¬
mal längs und einmal in die Quere . Mache
einen .Brei aus Schlemmkreide und Wasser und
klebe damit die Adresse auf das Paket , und zwar
über eine der alten Aufschriften, und trage es
schleunigst, ohne den Bindfaden zu berühren , zur
-Post. Beeile dich, weil der Brei , mit dem du
die Aufschrift auf das Paket geklebt hast, sonst
inzwischen trocknet und die Âufschrift, , bevor du
das Postamt erreichst, abplatzt . Sollte die Post-
aushelferin , die dir das Paket abnimmt , ein be¬
denkliches Gesicht aufstecken, so behaupte mit Nach¬
druck, daß der Karton äußerst widerstandsfähig
sei und keinerlei zerbrechliche Sachen enthalte.
Nach drei Tagen wird dir der Paketbesteller ein
Paket überbringen , für das du 30 Pfennig Ver¬
packungskosten zu zahlen hast. Beim Oeffnen

| wirst du dir über den Inhalt des Pakets nicht
klar. Außer einem großen Lappen , dessen Struk¬
tur nicht festzustellen ist, einigen Eierschalen und
Glassplittern findest du aus einer Masse, die
dem Straß ^nmatsch im Februar ähnelt , noch einen
Hammer von fünf Pfund Schwere heraus . All-
mählich dämmert es bei dir . Du gehst zur Post
und machst einen Mordsskandal . Nachdem fest¬
gestellt ist, daß es sich um dein Paket , das du
vor drei Tagen abgeschickt hast, handelt , be¬
hauptest du, dein Paket wäre vorzüglich verpackt
und mit bestem Hanfbindfaden (Friedensware ) nm-
schnürt gewesen, aber bei der Post ginge inan
eben unverantwortlich mit den Paketen um. In
deinen Bekanntenkreisen aber schimpfst du fleißig
auf die Post."

Veranlw . Schriftleitung : I . L. Metz , Rüdesbeim.

MT Anonyme Einsendungen werden
nicht berücksichtigt.

Die Zinsen von Schuldfcheinanlehen werden von heute an
gegen Vorlag. der Schuldscheine ansgezuhlt.

Kassenständen nur an Werktage» morgen- von 7—11V* Uhr.
Wegen Inventur bleibt die Kaffe am $itn »fag, de« 31. Aezemßer

geschlossen.
Geis enheim.  den 21. Dezember 1918.

Vorschuß-&Crediloere,»i»Geisenheim
eingetrag-ne Genossenschaft mit dejchr. Hastpflicht,

Dorsch. Schlüter.

Minbergr-plSble!
Türrf verschiedene Sorten und Qualitüten:

Tannene . gerissene kieferne . Gold -Lärchen. Drimissia.
gefügte, kyanisierte.

RMWe"  WeMergrsMel
1.50, 1.75, 2.- Meter.

Große Auswahl PWk 'TSS & SS*
Amprägnierte Pflöcke zur Iannanlage in 2 bis 4 Meter Länae

5- 12 Zentimeter Zopfstärke. 8
MT Wer jetzt Kaust und bezieht, tut qui  daran.

Verkauf ab Lager gegen Kassa. Versand unter Nachnahme.

Gregor Dillmann , Geisenheim a. Rh.

Meß - ». Titselllileidtt
empfehlen

Fischer & Metz, Rüdesheim.
HUHilllHiiüillU

Bücher Abschluß.
Zur Bilanz Aufstellung, Bücher Revi¬

sion rc. empfiehlt sich erfahrener, zu¬
verlässiger Kaufmann.

M «y, Feldstr. 18 Part.

Kath.Kirche,Kij-t»hki«>
4. Adventssonntag.

Evangelium: Im 15. Jahre der Re¬
gierung de« Kaisers Tiberm».

Luc. 3, 1—6.
6 Uhr Beichtstuhl.
*/»7 Uhr AdventSkommunion der

Männer.
7 Uhr Frühmesse. V*9 Uhr Schulmesse.
V*10 Uhr Hochamt mit Predigt.
2 Uhr AdventSandacht mit Gebet für

Vaterland und Frieden.
Montag V*7 Uhr die Roratemesse,

um ‘/»8 Uhr die Exequien für die
gefallenen Krieger der Gemeinde.

Dienstag */»7 Uhr die Rorate-Schluß-
meffe mit Umuang, die zweite hl.
Messe um */,8 Uhr.

Abends von 4 Uhr ab Beichtstuhl.
Mittwoch : Koch- eilige» K-ristfest.
6 Uhr Metten mit Predigt und De

Oeum.
7*/» Uhr hl. Messe in der Schwestern-

kaprlle.
8 Uhr hl. Messe in der Pfarrkirche.
'/«9 Uvr hl. Messe im St .Josephsflift.
*/,10 Uhr Hochamt mit Umgang in

der Kirche, Predigt und De Oeum.
2 Uhr Vesper. 4 Uhr Beichtstuhl.

Z>ouner»1ag: 2. Kyristtag.
Fest des hl. Erzmartyrers SlepyanuS

mit festlichem Gottesdienst.
Im Hochamte die Primizfeier des

hoiwürdigen Herrn NeupriesterS
Josef Hann», die Festordnuug wird
durch die Kirchentafel noch bekannt
gegeben.

Freitag: Fest de» hl. Evangelisten
Johannes.

Weihe des JohanniSweineS und Aus¬
teilung desselben nach der hl. Messe.

An den übrigen Tagen der WeihuachtS-
oktav sind die hl. Messen um l/»7
und 7V» Uh§.

Samstag um 4 Uhr ab Beichtstuhl.

Snssklifchr Kirche
z« Aüdes - eim.

Sonntag , den 22. Kezemöer.
(4. Advent.)

Vorm. %10 Uhr (westeurop. Zeit):
Hauplgottetdienst.

Vorm. '/»II Uhr:  Sitzung der Ge¬
meindekörperschaften. KindergotteS»
dienst fällt aus.
Mittwoch, den 25. Pezemvrr.

(1. Christtag.)
Vorm. »/»IO Uhr: Hauptgottesdienst

mit anschließender Vorbereitung und
Feier des heil. Abendmahls.
Kollekte zum Besten der Aiistalt für
geistesschwache Kuder in Scheuern.

I >o«ner»tag , den 26 Dezember.
(2. Christtag)

Vorm. '/,10 Uhr:  Hauptgottesdienst.
Vorm. '/»H Uhr: Kindergottesdienst.



Bekanntmachung.
Die bisher erforderlichen Anträge an das Wagenbureau in Mainz

wegen Reberweifung von Wagen sind für das rechtsrheinische Gebiet künftig
an das Eisenbahn-Verkehrsamt in Wiesbaden zu richten.

Wiesbaden,  den 16. Dezember ISIS.
Vorsta nd des Eifenbahn.BerKehr»amtes.

Bekanntmachung.
In nufer HandelsregisterA Rr. ISO ist bei der Firma Heßrllder

Schleif in KüSeshetm heute eingetragen worden:
Die Gesamtprokura der Kaufleute Jallvb Zklener und Kuge»

Schweriner hier ist erloschen.
Dem Kaufmann S«gen Schwer« » in Httidesstei« ist Einzel¬

prokura erteilt.
Rüderheim,  den 6. Dezember ISIS.

Amtsgericht.

Sie Zahlung der Pigcn Picht- unis
Srargelder wird ln Erinnerung gekracht.

Räderheim. 18. Jezender 1918.
Die§rhrl. tunt Ritter'sche GiiterverimllMg.

Ich habe mich in Rüdesheim  als

-«-M Rechtsanwalt
niedergelassen und übe gemeinsam mit Herrn
Justizrat van der Heyde die Praxis aus.

Gemeinsames Büro : fj . FFäHCkön,
Christopüelstrasse 6. Rechtsanwalt.

Einer geehrten Einwohnerschaft von Rüdesheirn und llmgegend znr
gefl. Kenntnis, laß ich hier, Neustratze Nr . 11, 'meinen

Fuhrwerks -Betrieb
eröffnet habe und empfehle ich mich in allen einschlagenden Arbeiten, die ich
prompt ausführcn werde.

Ich bitte uni geneigten Zuspruch und zeichne
hochachtungsvoll

Kaspar Fischer. Fuhrunternehmer,
N-'ustraße 11.

Aktienkapital
Mk. 20,000,000 .—

Fernruf
1fr. SS n . 91.

Verzinsung von Spargeldern zu
günstigsten Zinssätzen.

An- und Verkauf von Wertpapieren.

Ausführung sämtlicher in das Bankfach
einschlagenden Geschäfte.

Verschwiegenste und zuverlässigste
Erledigung aller Angelegenheiten.

Frankfurter Würstchen
aus Ia Kaninchenfleisch, täglich frisch, nicht unter 50 Paar,

Ntreleh warst in Dosen */* u- V1 PM - nicht unter s $ Stück
laufend ab Fabrik geg . Nachn.

Jakob füchtttz , Abt . UDurttfobrik.
Frankfurt a . IN., Neebstr . *.

Todes - Anzeige.
Hiermit die traurige Nachricht, dass es dem Herrn

über Leben und Tod gefallen hat, unsere liebe , gute
Mutter , Grossmutter , Schwiegermutter , Tante und
Schwägerin

Frau
Christine Petronella Krancher

geb. Böhner
nach langem, schweren Leiden in ein besseres Jenseits
abzurufen. Dieselbe starb am Donnerstag, den 19. Dez.,
mittags 1 Uhr, wohlvorbereitet mit den hl. Sterbe¬
sakramenten im Alter von Jahren.

Um stille Teilnahme bitten

die trauernden Hinterbliebenen.
Eibingen, den 20. Dezember 1918.

Die Beerdigung findet am Sonntag, den 22. ds. Mts , nachmittags
3 Uhr und die Exequien Dienstag , den 24., morgens 6*/« Uhr statt.

^A -Hen Denen, die uns anlässlich des Hin¬
scheidens und der Beerdigung unserer heben
Matter , Schwiegermutter und Grossmutter Teil¬
nahme bezeugten, ganz besonders Herrn Pfarrer
Wüst und den Kranzspenderh, sagen wir , nur
auf diesem Wege, herzlichsten Dank.

Familie Hans Oswald
Familie Wilhelm Thomas.

Rüdesheim a . Rh ., den 20 . Dezbr. 1918.

Elsässlsdie Bankgesellsthaft
Filiale Mainz.

Tüchtiger Mädchen
für HauS und Küche sofort gesucht.

Gasthaus Germania.
RüdeSheim.

Ein drane; Mädchen
gesucht.

Wo. zu erfahren in der Geschäfts-
st elle dS. Bl.__

Kaufe sofort

2bis3Reifekoffer
zu guten Preisen.

Ängebote unter „Koffer" a» die
Geschäftsstelle dS. Bl.Dmemad.
Marke Anker, elegantes Ausstellnngs-
rad mit echter Gummibereifung, nur
einigemal gefahren, so gut wie neu,
zu verkaufen.

Näher, in der Geschäftsstelled. Bl.

Sentscher
Schäferhund,

auf den Namen „Alto" hörend, ent.
laufen.

Wiederbringer erhält gute Belohn¬
ung. ~ '

Borchardt,
Haus Brandenburg,

Rüdesheima. Rh.

Illustrierte Zeitung
von Weber-Leipzig, sämtliche KrikgS»
nuinnikrn in tadellosen neuen Heften,
preiswert zu verkaufe».

Wo. sagt die Geschäftsstelled. Bl.

Mehrere fast neue und ältere

Flaschengestelle
preiswert zu verkaufen.

Näheres durch Herrn Justizrat
van der Keyde, Rüdesheima. Rh.

Eine gute

Milch- «. Butterkuh
unter Garantie z» kaufen gesucht.

Zn erfragen in der Geschäftsstelle
ds. Bl.

Nüdesheimer Weinhandlung sucht
pr. sof. ob. 1. Januar

jungen Mann
für Kontor. — Ebenso einen

Lehrling
für Kontor bei sof. Vergütung, auS
ochtb- Familie.

Selbstgeschr. Offert, mit Angabe der
Gehaltsanspr. unter R. S. T. an
die Geschäftsstelle ds. Bl.

Weinschöne
in frischer Füllung eingetroffen bei

Rscher & Metz. Rüdesheim.
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